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1. Allgemeines / Geltung 

2. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen liegen allen Verkäufen 
von gebrauchten Fahrzeugen der Hermann Jansen GmbH & Co. KG 
(im weiteren: Verkäufer) zugrunde. Abweichende und/oder ergän-
zende Vereinbarungen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zu-
stimmung des Verkäufers.  

3. Vertragsabschluss / Übertragung von Rechten und Pflichten d. 
Käufers 

3.1. Der Käufer ist an die Bestellung höchstens 10 Tage, bei Nutzfahr-
zeugen bis 2 Wochen gebunden. Der Kaufvertrag ist abgeschlossen, 
wenn der Verkäufer die Annahme der Bestellung des näher bezeich-
neten Kaufgegenstandes innerhalb der genannten Frist schriftlich be-
stätigt oder die Lieferung ausführt.  

3.2. Übertragungen von Rechten und Pflichten des Käufers aus dem 
Kaufvertrag bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verkäufers. 

4. Zahlung 

4.1. Der Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen sind bei der Übergabe 
des Kaufgegenstandes und Aushändigung oder Übersendung der 
Rechnung zur Zahlung fällig. 

4.2. Gegen Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann auf-
rechnen, wenn die Gegenforderung des Käufers unbestritten ist oder 
ein rechtskräftiger Titel vorliegt; ein Zurückbehaltungsrecht kann er 
nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus dem Kaufvertrag 
beruht. 

5. Lieferung und Lieferverzug  

5.1. Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich 
vereinbart werden können, sind schriftlich anzugeben. Lieferfristen 
beginnen mit dem Vertragsabschluss. 

5.2. Der Käufer kann zehn Tage, bei Nutzfahrzeugen zwei Wochen nach 
Überschreiten eines unverbindlichen Liefertermins den Verkäufer auf-
fordern zu liefern. Mit dem Zugang der Aufforderung kommt der Ver-
käufer in Verzug. Hat der Käufer Anspruch auf Ersatz eines Verzugs-
schadens, beschränkt sich dieser bei leichter Fahrlässigkeit des Ver-
käufers auf höchstens 5% des vereinbarten Kaufpreises. 

5.3. Will der Käufer darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten, und/oder 
Schadenersatz statt der Leistung verlangen, muss der dem Verkäufer 
nach Ablauf der betreffenden Frist gem. Ziff. 3.2 Satz 1 eine ange-
messene Frist zur Lieferung setzen. Hat der Käufer Anspruch auf 
Schadenersatz statt der Leistung, beschränkt sich der Anspruch bei 
leichter Fahrlässigkeit auf höchstens 10% des vereinbarten Kaufprei-
ses. Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, 
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der 
bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblich oder 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, sind Schadenersatzan-
sprüche statt der Leistung bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 
Wird dem Verkäufer während er in Verzug ist, die Lieferung durch Zu-
fall unmöglich, so haftet er mit den vorstehend vereinbarten Haf-
tungsgrenzen. Der Verkäufer haftet nicht, wenn der Schaden auch 
bei rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre. 

5.4. Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Lieferfrist 
überschritten, kommt der Verkäufer bereits mit Überschreiten der Lie-
fertermins oder der Lieferfrist in Verzug. Di e Rechte des Käufers be-
stimmen sich dann nach Ziff.3.2 Satz 3 und Ziff 3.3. 

5.5. Höhere Gewalt oder beim Verkäufer oder dessen Lieferanten eintre-
tende Betriebsstörungen, die den Verkäufer ohne eigenes Verschul-
den vorübergehend daran hindern, den Kaufgegenstand zum verein-
barten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern, verän-
dern die n Ziff 3.1 bis 3.4 genannten Termine und Fristen um die 
Dauer der durch diese Umstände bedingten Leistungsstörungen. 
Führen entsprechende Störungen zu einem Leistungsaufschub von 
mehr als vier Monaten, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. 
Andere Rücktrittsrechte bleiben hiervon unberührt. 

6. Abnahme 

6.1. Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand innerhalb von acht 
Tagen ab Zugang der Bereitstellungsanzeige abzunehmen. Im Falle 
der Nichtabnahme kann der Verkäufer von seinen gesetzlichen rech-
ten Gebrauch machen. 

6.2. Verlangt der Verkäufer Schadenersatz, so beträgt dieser 10% des 
Kaufpreises. Der Schadenersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, 
wenn der Verkäufer einen höheren Schaden nachweist oder der Käu-
fer nachweist, dass ein geringerer oder überhaupt kein Schaden ent-
standen ist. 

 

7. (Verlängerter) Eigentumsvorbehalt 

7.1. Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der dem Verkäufer 
aufgrund des Kaufvertrages zustehenden Forderungen Eigentum des 
Verkäufers. 

7.2. Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei 
Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblich oder selbst-
ständigen beruflichen Tätigkeit handelt, bleibt der Eigentumsvorbe-
halt auch bestehen für Forderungen des Verkäufers gegen den Käu-
fer aus der laufenden Geschäftsbeziehung bis zum Ausgleich von im 
Zusammenhang mit dem Kauf bestehender Forderungen. Auf Ver-
langen des Käufers ist der Verkäufer zum Verzicht auf den Eigen-
tumsvorbehalt verpflichtet, wenn der Käufer sämtliche mit dem Kauf-
gegenstand und im Zusammenhang stehende Forderungen unan-
fechtbar erfüllt hat und für die übrigen Forderungen aus den laufen-
den Geschäftsbeziehungen eine angemessene Sicherung besteht. 
Während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes steht das Recht zum 
Besitz der Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) dem Ver-
käufer zu. 

7.3. Bei Zahlungsverzug des Käufers kann der Verkäufer vom Kaufvertrag 
zurücktreten. 

7.4. Der Käufer ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäfts-
gang weiter zu verkaufen; er tritt dem Verkäufer für diesen Fall be-
reits im Voraus alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages 
(inkl. MwSt) der Forderungen des Verkäufers ab, die ihm aus der 
Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, 
und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Ver-
arbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forde-
rung bleibt der Käufer auch nach Abtretung ermächtigt. Die Befugnis 
des Verkäufers, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unbe-
rührt. Der Verkäufer verpflichtet sich jedoch, die Forderung nicht ein-
zuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nach-
kommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag 
auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist 
oder Zahlungseinstellung vorliegt. In diesen Fällen, kann der Verkäu-
fer verlangen, dass der Käufer ihm die abgetretenen Forderungen 
und deren Schuldner schriftlich bekannt  gibt, alle zum Einzug der 
Forderungen notwendigen Angaben macht und die dazugehörigen 
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung 
mitteilt. 

7.5. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer 
wird stets für den Verkäufer. Wird die Kaufsache mit anderen, nicht 
im Eigentum des Verkäufers Gegenständen verarbeitet, so erwirbt 
der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, inkl. MwSt) zu den ande-
ren verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die 
durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche 
wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 

7.6. Der Verkäufer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf 
Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als der realisierbare 
Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 
15% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt 
im Zweifel dem Verkäufer. 

8. Sachmangel 

8.1. Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln verjähren in einem Jahr 
ab Ablieferung des Kaufgegenstandes an den Kunden. Ist der Käufer 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Ab-
schluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblich oder selbst-
ständigen beruflichen Tätigkeit handelt, erfolgt der Verkauf unter 
Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung. Weitergehende Ansprüche 
bleiben unberührt, soweit der Verkäufer aufgrund Gesetz zwingend 
haftet oder etwas anderes vereinbart wird, insbesondere bei der aus-
drücklichen Übernahme einer Garantie. 

8.2. Ansprüche wegen Sachmängelhaftung hat der Käufer beim Verkäu-
fer geltend zu machen. Bei mündlichen Anzeigen ist dem Käufer eine 
schriftliche Bestätigung über den Eingang der Anzeige auszuhändi-
gen. 

8.3. Wird der Kaufgegenstand wegen eines Sachmangels betriebsunfä-
hig, kann sich der Käufer an einen anderen Kfz-Meisterbtrieb wen-
den. 

8.4. Für die im Rahmen der Mängelbeseitigung eingebauten Teile kann 
der Käufer bis zum Ablauf der Verjährungsfrist des Kaufgegenstan-
des Sachmängelansprüche auf Grund des Kaufvertrages gegen den 
Verkäufer geltend machen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Ver-
käufers. 



Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf gebrauchter Fahrzeuge 
der Hermann Jansen GmbH & Co. KG, Rheiner Str. 43-45, 49809 Lingen (Ems) 

 

AGB – Gebrauchtwagen 
Seite 2 von 2 

8.5. Diese Regelungen gelten nicht für etwaige unter Ziff. 7 geregelten 
Ansprüche auf Schadenersatz 

9. Haftung / Schadenersatz 

9.1. Hat der Verkäufer nach den gesetzlichen Bestimmungen für einen 
Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht wurde, so 
haftet der er nach den folgenden Regelungen beschränkt: Die Haf-
tung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, etwa 
solcher, die der Käufer nach Inhalt und Zweck gerade auferlegen will 
oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung Kaufvertra-
ges überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer 
regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Diese Haftung ist auf den bei 
Vertragsschluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt. So-
weit der Schaden durch eine vom Käufer für den Schadenfall abge-
schlossene Versicherung (Ausgenommen Summenversicherung) ge-
deckt ist, haftet der Verkäufer nur für etwaige damit verbundene 
Nachteile des Käufers, z.B. höhere Versicherungsprämien oder Zins-
nachteile, bis zur Schadenregulierung durch die Versicherung. 

9.2. Unabhängig von einem Verschulden des Verkäufers bleibt eine 
etwaige Haftung des Verkäufers bei arglistigem Verschweigen des 
Mangels, aus der Übernahme eine Garantie oder eines Beschaf-
fungsrisikos und nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt. 

9.3. Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des gesetzlichen Vertre-
ter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen des Verkäufers für 
von Ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. 

9.4. Die Haftungsbeschränkungen unter Ziff. 7 gelten nicht bei Verletzung 
von Leben, Körper und Gesundheit. 

10. Schiedsstelle / Schiedsverfahren 
(Gilt nur für gebrauchte Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtge-
wicht von nicht mehr als 3,5t) 

10.1. Führt der Kfz-Betrieb des Verkäufers das Meisterschild „Meisterbe-
trieb der Kfz-Innung“ oder das Basisschild „Mitgliedsbetrieb der Kfz-
Innung“ oder „Autohandel mit Qualität und Sicherheit“, können die 
Parteien bei Streitigkeiten aus dem Auftrag – mit Ausnahme über den 
Kaufpreis – die für den Sitz des Verkäufers zuständige Schiedsstelle 
des Kfz-Gewerbes anrufen. Die Anrufung muss schriftlich unverzüg-
lich nach Kenntnis des Streitpunktes, spätestens vor Ablauf von 13 
Monaten seit Ablieferung des Kaufgegenstandes erfolgen. 

10.2. Durch die Entscheidung der Schiedsstelle wird der Rechtsweg nicht 
ausgeschlossen. 

10.3. Durch die Anrufung der Schiedsstelle ist die Verjährung für die Dauer 
des Verfahrens gehemmt. 

10.4. Das Verfahren vor der Schiedsstelle richtet sich nach deren Ge-
schäfts- und Verfahrensordnung, die den Parteien auf Verlangen von 
der Schiedsstelle ausgehändigt wird. 

10.5. Die Anrufung der Schiedsstelle ist ausgeschlossen, wenn bereits der 
Rechtsweg beschritten ist. Wird der Rechtsweg während eines 
Schiedsstellenverfahrens beschritten, stellt die Schiedsstelle ihre Tä-
tigkeit ein. 

10.6. Für die Inanspruchnahme der Schiedsstelle werden Kosten nicht 
erhoben. 

11. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder 
undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder un-
durchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im 
Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführ-
baren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Rege-
lung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am 
nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen 
bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. 

12. Gerichtsstand 

12.1. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der 
Geschäftsverbindung des Verkäufers mit Kaufleuten einschließlich 
Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand 
der Sitz des Verkäufers. 

12.2. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen 
Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Ausland verlegt oder 
sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist. Im Übrigen gilt bei Ansprüchen des 
Verkäufers gegen den Käufer dessen Wohnsitz als Gerichtsstand. 

 

Stand: 06/2010 

 

In dem Fall, dass ein Verbraucher / privater Kunde einen Vertrag unter 
ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (z.B. 
Internet, Telefon, Fax) abschließt, steht ihm ein gesetzliches 
Widerrufsrecht gemäß der nachfolgenden Belehrung zu. 

 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe 
von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die 
Sache vor Fristablauf überlassen wird – durch Rücksendung der Sache 
widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, 
jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehren-
den Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teilliefe-
rung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß 
Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer 
Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 
3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absen-
dung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:  
Hermann Jansen GmbH & Co. KG, 
Rheiner Str. 43-45, 49809 Lingen (Ems) 
Fax: 0591 - 8 00 67-50 
E-Mail:  info@auto-jansen.de 

 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen 
Leistungen zurückzugewähren und ggf.  gezogene Nutzungen (z. B. 
Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz 
oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, 
müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von 
Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich 
auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen 
wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Werter-
satz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache 
entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie 
Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert 
beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Kosten und 
Gefahr zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei 
Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen 
innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der 
Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren 
Empfang. 

 

Finanzierte Geschäfte  

Haben Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanziert und widerrufen Sie 
den finanzierten Vertrag, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr 
gebunden, wenn beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist 
insbesondere anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind 
oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unse-
rer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des 
Widerrufs oder der Rückgabe bereist zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensge-
ber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder 
der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Vertrag 
ein. 
 
- Ende der Widerrufsbelehrung - 

 
 

 

Hermann Jansen GmbH & Co KG 
Rheiner Straße 43-45 + 55 
49809 Lingen/Ems 
Tel.: +49(0)591 8 00 67-0 
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E-Mail: info@auto-jansen.de 
 
Registergericht:  
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